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ÄNDERUNG DER ÖFFNUNGSZEITEN/PARTEIENVERKEHRSZEITEN 

AM MARKTGEMEINDEAMT OSTERMIETHING AB JUNI 2022 

 
 
Das Marktgemeindeamt Ostermiething ändert ab Juni 2022 die 
Parteienverkehrszeiten. Was bedeutet das für Sie? 
 
 
Ab Juni 2022 gelten folgende Parteienverkehrszeiten: 
 
 
Montag:  8 – 12 und 14 – 17.30 Uhr 
 
Dienstag:  8 – 12 Uhr    Nachmittag kein Parteienverkehr 
 
Mittwoch:  8 – 13 Uhr 
 
Donnerstag  8 – 12 und 14 – 17.30 Uhr 
 
Freitag  8 – 12.30 Uhr 

 

 
 
Termine außerhalb der Parteienverkehrszeiten sind nur nach telefonischer 
Vereinbarung und in dringenden Fällen möglich (Tel. +43 62 78 / 62 55 – 0). 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

Gerhard Holzner 

  

GEMEI NDENA CHRICHTE N  

Bergstraße 30, 5121 Ostermiething 

Pol. Bez. Braunau am Inn, Oö. 
Telefon:  06278 / 6255 Fax: DW 21  

E-Mail: gemeinde@ostermiething.ooe.gv.at 

http://www.ostermiething.at 
 

Amtliche Mitteilung 

Zugestellt durch Post.at 
Datenschutzinformationen finden Sie unter www.ostermiething.at 

 
 
 

Ausgabe 04/2022 
 

Ostermiething, am 18. Mai 2022 
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Schulveranstaltungshilfe des Landes OÖ. 

Für Schülerinnen und Schüler die eine oberösterreichische Pflichtschule besuchen (VS, MS, 

Poly, LWFS). 

 

Die Finanzierung mehrtägiger Schulveranstaltungen ist für Eltern oftmals mit großen 

finanziellen Belastungen verbunden. Um diese Familien finanziell zu unterstützen und den 

Kindern die Teilnahme an Schulveranstaltungen zu ermöglichen, unterstützt das Land 

Oberösterreich mit der „OÖ Schulveranstaltungshilfe“. 

 

Eine finanzielle Unterstützung erhalten Eltern, wenn mindestens ein Kind im Laufe des 

Schuljahres an einer 4-tägigen Schulveranstaltung teilgenommen hat oder mehrere Kinder 

an mehrtägigen Schulveranstaltungen mit mindestens einer Nächtigung außerhalb des 

Schulstandortes teilgenommen haben. 

 

Die Höhe des Zuschusses für 2-tägige Schulveranstaltungen beträgt 50 Euro, für 3-tägige 

Schulveranstaltungen 75 Euro, für 4-tägige Schulveranstaltungen 100 Euro und für 5-tägige 

und längere Schulveranstaltungen 125 Euro.  

 

Nimmt ein Kind in einem Schuljahr an mehreren Schulveranstaltungen teil, wird empfohlen, 

den Zuschuss für den längeren dieser Aufenthalte zu beantragen. 

 

Einreichfrist: Bis spätestens 3 Monate nach Ende des laufenden Schuljahres (31. Oktober). 
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